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RS OGH 1982/10/20 3Ob637/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1982

Norm

GmbHG §41

Rechtssatz

Hat sich der Kläger dem Mehrheitsbeschluß auf Vornahme der Abstimmung über einen nicht auf der Tagesordnung

stehenden Punkt gebeugt und sich an der Abstimmung auch beteiligt, bedeutet dies, auch wenn er dabei in der

Minderheit blieb, noch nicht, daß er auch Widerspruch gegen den ergangenen Mehrheitsbeschluß erhebt.
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